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Am 19. März 2023 trat der Vorstandsrat in 
Dresden zu seiner turnusmäßigen Früh-
jahrssitzung zusammen. Vizepräsident 
Lutz Schröter leitete die ordnungsgemäß 
einberufene Sitzung. Das Protokoll der 
vorangegangenen Sitzung vom 11./12. No-
vember 2022 wurde genehmigt.

Personalia 1
Der Vorstandsrat wählt Michael Eppard 
(Stuttgart) für zunächst drei Jahre zum 
Schatzmeister der DPG. Er folgt im April 
2023 auf Rolf Pfrengle.

Erich Runge (Ilmenau) und Tobias Ruf 
(Stuttgart) werden für die Ressorts Bildung 
und Wissenschaftlicher Nachwuchs bzw. 
Industrie und Wirtschaft in den Vorstand 
gewählt. Ihre Amtszeit reicht bis März 2025. 
Sie folgen auf Klaus Mecke und Susanne 
Friebel.

Andreas Buchleitner (Freiburg) wird als 
Vorstandsmitglied für Wissenschaftliche 
Programme und Preise für eine zweite 
Amtszeit bis März 2025 bestätigt.

Dagmar Bruß (Düsseldorf), Stefan Heus-
ler (Münster) und Sarah Köster (Göttingen) 
werden für eine dreijährige Amtszeit in den 
Wissenschaftlichen Beirat des Physikzen-
trums Bad Honnef gewählt bzw. wiederge-
wählt.

Personalia 2 – Preiskomitees
Folgende Personen werden in die entspre-
chenden Preiskomitees gewählt bzw. wie-
dergewählt:
	� Max-Planck-Medaille: Ruth Durrer 
(Genf), David J. Gross (Santa Barbara), 
Jean-François Joanny (Paris);
	� Gustav-Hertz-Preis: Jörg Büchner (Pots-
dam) und Hans-Werner Hammer (Darm-
stadt);
	� Robert-Wichard-Pohl-Preis: Markus 
Arndt (Wien), Karl Jakobs (Freiburg), 
Tanja Schilling (Freiburg);
	� Walter-Schottky-Preis: Sabine Andergas-
sen (Wien);
	� Georg-Simon-Ohm-Preis: Robert Fleisch-
haker (Aachen), Christian Weickhardt 
(Leipzig), Ingeborg Beckers (Berlin);
	� Hertha-Sponer-Preis: Silke Ospelkaus 
(Hannover), Kerstin Tackmann (DESY), 
Margit Zacharias (Freiburg), Karin 
Everschor-Sitte (Duisburg-Essen), Ste-
phanie Hansmann-Menzemer (Heidel-
berg);
	� Georg-Kerschensteiner-Preis: Sophie B. 
Kirschner (Darmstadt), Christian Sichau 
(Heilbronn), Angela Weiser-Schulz (Ger-
lingen);
	� Binationales Preiskomitee (Max-Born-
Preis und -Medaille, Gentner-Kastler-
Preis und -Medaille, Marian-Smolu-
chowski-Emil-Warburg-Preis: Claudia 
Felser (Dresden), Yuri A. Litvinov 
(Darmstadt);

	� DPG-Preis für herausragende Leistungen 
in der Vermittlung der Physik an Schulen: 
Andreas Woitzik (Freiburg).

Die Amtszeiten reichen jeweils von April 
2023 bis März 2026, nur beim Binationalen 
Preiskomitee bis März 2029. 

Finanzen / Mitgliedsbeiträge
Schatzmeister Rolf Pfrengle stellt den Jahres-
abschluss 2022 vor. Mit einem Überschuss 
aus der Vereinstätigkeit von 1291 kEUR 
weicht er erheblich von der Planung ab, die 
ein Defizit von 275 kEUR vorgesehen hatte. 
Gründe dafür sind der pandemiebedingte 
Ausfall von Präsenzveranstaltungen und 
Einsparungen beim Personal, aber auch im 
Umfang unvorhergesehen hohe Einkünfte 
wie eine Ausschüttung aus der Beteiligung 
am New Journal of Physics (191 kEUR). Vor 
allem aber hat die DPG 601 kEUR geerbt, 
nachdem das verstorbene, ehemalige DPG-
Mitglied Reiner Bernett die DPG in seinem 
Testament dankenswerterweise sehr groß-
zügig bedacht hatte.

Die der DPG von der Wilhelm und Else 
Heraeus-Stiftung bewilligten Drittmit-
tel in Höhe von 1595 kEUR konnten nur 
zu etwa zwei Dritteln verausgabt werden, 
weil pandemiebedingt einige fest geplante 
Präsenzaktivitäten nicht möglich waren. 
Der gewährte Zuschuss des Landes Nord
rhein-Westfalen (198 kEUR) ist ein we-
sentlicher Beitrag zum Betrieb des Physik
zentrums. Die Deckungslücke für den Be-
trieb des Magnus-Hauses Berlin lag 2022 
bei 236 kEUR und damit in der Größen-
ordnung der Vorjahre.

Das finanzielle Ergebnis der Tagungs-
saison 2022 fiel erfreulich aus: Den Kosten 
von 878 kEUR standen Einnahmen von 
1253 kEUR gegenüber, wobei die drei virtu-
ellen Tagungen deutlich weniger zu diesem 
Ergebnis beigetragen haben als die Präsenz-
tagung in Regensburg.

Der Vorstandsrat bestätigt die im Zuge 
des Jahresabschlusses vorgenommenen An-
passungen bei den Rücklagen des Vereins. 
Die freie Rücklage beläuft sich nunmehr 
auf rund 2807 kEUR, die zweckgebundenen 
Rücklagen betragen zusammen 4979 kEUR.

Studie zum Lehramtsstudium – 
Stellungnahme zum Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz
Der Vorstandsrat verabschiedet eine DPG-
Studie zum Lehramtsstudium Physik in 
Deutschland. Diese basiert auf einer Um-
frage unter den Physik-Fachbereichen an 
Hochschulen mit Lehramtsausbildung 
sowie einer Umfrage unter mehr als 1000 
Lehramtsstudierenden und beschreibt die 
Situation des Lehramtsstudiums Physik und 
der Lehramtsstudierenden.

Weiter verabschiedet der Vorstandsrat 
eine DPG-Stellungnahme zur geplanten 

Novellierung des Wissenschaftszeitvertrags-
gesetzes.

Verein
Die bisherige DPG-Arbeitsgruppe Fach-
hochschulen (AGFH) wird umbenannt in 
DPG-Arbeitsgruppe Hochschulen für An-
gewandte Wissenschaften (AGHAW).

Der Vorstandsrat diskutiert über das 
künftige Format (in Präsenz / virtuell / hy-
brid) seiner Sitzungen, ohne darüber bereits 
einen formalen Beschluss zu fassen. 

Projekte
Die Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des 
„Quantenjahres 2025“ ist mit ihren Pla-
nungen bereits gut fortgeschritten. Im Rah-
men des Quantenjahres soll auch eine Pu-
blikation zum Thema „Physik: Erkenntnisse 
und Perspektiven“ (Arbeitstitel) entstehen, 
deren Konzept sich ebenfalls konkretisiert. 
Gegenwärtig ist die DPG am Wissenschafts-
jahr „Unser Universum“ beteiligt.

Termine
Am 17. Juni 2023 findet eine Sondersitzung 
des Vorstandsrats statt (virtuell mit Präsenz-
komponente im Magnus-Haus Berlin), in 
der insbesondere strategische Überlegungen 
fortgeführt werden sollen, über den künftigen 
Betrieb des Physikzentrums Bad Honnef zu 
befinden sein wird und die Zukunft der DPG-
Präsenz in Berlin sondiert wird. Die nächste 
reguläre Vorstandsratssitzung findet am 
10./11. November 2023 beim 44. Tag der DPG 
(vorwiegend) als Präsenzveranstaltung statt.

Wahl einer Ombudsperson

Die Ausführungsbestimmungen zum Ver-
haltenskodex für Mitglieder sehen vor, dass 
die DPG mindestens zwei Ombudsleute 
beruft. Die Ombudsleute werden vom Vor-
standsrat gewählt. Die Amtszeit beträgt drei 
Jahre. Sie kann in unmittelbarer Folge nur 
zweimal verlängert werden. Die Ombuds-
leute dürfen während ihrer Amtszeit keine 
weitere Funktion in einem DPG-Organ oder 
Gremium ausüben, damit sie ihre Entschei-
dungen mit einem Maximum an Unabhän-
gigkeit treffen können.

Zum Hintergrund: In § 12 der Satzung 
der DPG und in den Ausführungsbestim-
mungen zum Verhaltenskodex für Mitglie-
der sind Grundsätze verankert, die ethische 
Mindestnormen beinhalten, zu deren Be-
achtung sich die Mitglieder der DPG ver-
pflichten. Mitglieder der DPG, die gegen 
die definierten Mindestnormen verstoßen, 
schädigen das Ansehen der DPG und der 
Wissenschaft. Sie können aus der DPG aus-
geschlossen werden. Dabei kann das Aus-
schlussverfahren gemäß § 9 (4) der Satzung 
angewendet werden. In Ergänzung zu § 9 (4) 
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der Satzung werden aufgrund der besonde-
ren Situation, in der sich Personen befinden, 
die einen Verdacht auf wissenschaftliches 
Fehlverhalten äußern oder die einem sol-
chen Verdacht ausgesetzt sind, Ombudsleute 
benannt, die als unabhängige und vertrau-
liche Kontaktpersonen für Mitglieder und 
Dritte zur Verfügung stehen. Die Ombuds-
leute beraten DPG-Mitglieder, die wissen-
schaftliches Fehlverhalten anzeigen wollen 
oder dem Vorwurf wissenschaftlichen Fehl-
verhaltens ausgesetzt sind. Die Ombudsleute 
können auch bei entsprechendem Anfangs-
verdacht ohne Anzeige aktiv werden. Sie 
können auf Basis der ihnen zugänglichen In-
formationen mögliche Vorwürfe prüfen und 
dabei als Vertreter bzw. Vertreterinnen der 
DPG Kontakt mit Dritten aufnehmen. Die 
Ombudsleute können mit Zustimmung der 
Person, die den Verdacht geäußert hat, Kon-
takt mit der beschuldigten Person aufneh-
men und mit Zustimmung aller Betroffenen 
auf eine Klärung hinarbeiten. Die Ombuds-
leute sind verpflichtet, dem Vorstand über 
alle Einzelfälle zu berichten. Der Bericht 
kann die Empfehlung beinhalten, dass der 
Vorstand sich mit einem Vereinsausschluss 
befassen soll.

Gegenwärtig sind PD Dr. Elisabeth 
Soergel (Bonn) und Prof. Dr. Hardo Bruhns 
(Düsseldorf) Ombudsleute der DPG. Wäh-
rend die erste Amtszeit von Hardo Bruhns 

noch bis zum 30. November 2025 reicht, en-
det die zweite Amtszeit von Elisabeth Soer-
gel am 31. Dezember 2023. Eine Wiederwahl 
für eine dritte Amtszeit ist möglich.

Zur Vorbereitung der Wahl einer 
Ombudsperson werden hiermit alle DPG-
Mitglieder zu Vorschlägen aufgerufen. 
Schriftliche Nominierungen müssen bis zum 
7. Oktober 2023 beim Hauptgeschäftsfüh-
rer (DPG, Hauptstr. 5, 53604 Bad Honnef) 
vorliegen. Die Vorschläge müssen von min-
destens 15 DPG-Mitgliedern unterschrieben 
sein und sollen einen Lebenslauf (eine Seite) 
enthalten. Die von den Mitgliedern vorge-
schlagenen Kandidatinnen oder Kandidaten 
werden zusammen mit den Nominierungen 
des Vorstandes und des Vorstandsrates in 
eine gemeinsame Liste aufgenommen. Diese 
Liste ist Grundlage für die Wahl durch den 
Vorstandsrat in seiner nächsten Sitzung am 
10./11. November 2023 anlässlich des 44. Ta-
ges der DPG in Bad Honnef.1)

Bernhard Nunner
Hauptgeschäftsführer

Wahlen zum DPG-Vorstand

Am 30. November 2023 wird die erste Amts-
zeit des Vorstandsmitglieds Internationale 
Aktivitäten, Dr. Karin Zach, Meckenheim, 
ablaufen. Eine Wiederwahl ist möglich.

 Online-Meldungen der Redak tion,
  Neu ig  keiten aus der DPG, TV-Tipps und mehr  

finden Sie in unserem Newsletter.

Sie möchten ihn er halten?

 Hinterlegen Sie Ihre E-Mail- Adresse und  bestellen 
Sie  den News letter unter: 
www.dpg-physik.de/ueber-uns/mitgliedschaft/
dpg-mitgliedschaft-aendern

Am 30. November 2023 wird die erste 
Amtszeit des Vorstandsmitglieds Schule, 
OStR Yvonne Struck, Hamburg, ablaufen. 
Eine Wiederwahl ist möglich.

Hiermit werden alle DPG-Mitglieder auf-
gerufen, Kandidatinnen oder Kandidaten 
für die beiden Vorstandsämter Internati-
onale Aktivitäten und Schule vorzuschla-
gen. Schriftliche Nominierungen müssen 
bis zum 7. Oktober 2023 beim Haupt
geschäftsführer (DPG, Hauptstr. 5, 53604 
Bad Honnef ) vorliegen. Jeder Vorschlag 
muss von mindestens 15 DPG-Mitgliedern 
unterschrieben sein. Dem Vorschlag ist ein 
Lebenslauf (eine Seite) beizufügen. Die von 
den Mitgliedern vorgeschlagenen Kandida-
tinnen oder Kandidaten werden zusammen 
mit den Nominierungen des Vorstandes und 
des Vorstandsrates in eine gemeinsame Liste 
aufgenommen. Diese Liste ist Grundlage für 
die Wahlen durch den Vorstandsrat in seiner 
Sitzung am 10./11. November 2023 anlässlich 
des 44. Tages der DPG.

Bernhard Nunner 
Hauptgeschäftsführer

1)  vgl. Menüpunkte „Satzung“ und „Verhaltenskodex 
für Mitglieder“ unter www.statuten.dpg-physik.de.

http://www.statuten.dpg-physik.de

